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ANTRAG 

 

der Abgeordneten Gruber, Mag. Riedl, Naderer, Rosenmaier, Landbauer, Hahn, 

Dworak, Gartner, Onodi, Razborcan, Mag. Scheele, Schagerl, Thumpser MSc 

 

betreffend Stop TTIP CETA und TiSA – JETZT! 

 

Handels- und Investitionsabkommen hatten immer schon direkte Auswirkungen auf 

das alltägliche Leben der einzelnen BürgerInnen, ArbeitnehmerInnen und 

KonsumentInnen. Trotzdem führt die Europäische Kommission entsprechende 

Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Gewerkschaften und VertreterInnen 

der nationalen Politik wurden hingegen nicht aktiv an Verhandlungen zwischen der 

EU und den USA zum „Transatlantischen Handels- und Investitionsabkommen 

(TTIP)“ beteiligt.  

Aufgrund des großen Handelsvolumens zwischen der EU und den USA würde dieses 

TTIP-Abkommen die weltgrößte Freihandelszone schaffen. Gleichzeitig würde das 

Abkommen nicht nur traditionelle Marktzugangsvorschriften, sondern auch 

Investitionsschutz, Dienstleistungen, öffentliche Auftragsvergabe, nichttarifäre 

Handelshemmnisse und handelsbezogene Regelungen umfassen. 

Ein besonders heikles Kapitel des geplanten Abkommens ist das sogenannte 

„Investor-Staat- Streitbeilegungsverfahren (ISDS)“. ISDS bietet ausländischen 

InvestorInnen die Möglichkeit, Staaten, in denen sie investiert haben, bei 

internationalen, aber geheimen Schiedsgerichten zu klagen. Damit können sie 

juristisch gegen jene Gesetze und Verordnungen vorgehen, die zuvor von 

souveränen Staaten beschlossen worden sind, aber nun aus Sicht der InvestorInnen 

den Erfolg ihrer Investitionen (oder bloß die Gewinnaussichten) gefährden. Auf diese 

Art und Weise werden die Möglichkeiten von Demokratien beschnitten, wichtige 

Anliegen der Bevölkerung, wie etwa ArbeitnehmerInnenrechte, Gesundheits- und 

Umweltschutz oder Menschenrechte ausreichend zu schützen. 

Die Modellberechnungen des Centre of Economic Policy Research (CEPR) für die 

Europäische Kommission, welche kleine positive Auswirkungen auf das 

Wirtschaftswachstum  prognostizieren, rechnen in ihrer Untersuchung damit, dass 

430.000 bis 1,1 Millionen Personen in der EU temporäre Arbeitsplatzverluste 
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aufgrund der TTIP erfahren. Die damit einhergehenden Anpassungskosten wie z.B. 

Arbeitslosenunterstützung werden in den Studien über die Effekte der TTIP ignoriert. 

Österreich steht dem Thema Fracking sehr skeptisch gegenüber und macht sich für 

ein Verbot dieser schmutzigen Fördermethode von Schiefergas stark. Bei Fracking 

geht es überdies um die hochriskante Gewinnung fossiler Brennstoffe – das glatte 

Gegenteil von Österreichs Bemühungen in Richtung Energiewende, bei der auf 

erneuerbare Energien gesetzt wird. TTIP könnte Energieriesen die Chance bieten, 

die schmutzige Fördermethode Fracking zu erzwingen. So gäbe es durch die 

Sonderklagsrechte die Möglichkeit, gegen ein allfälliges Fracking-Verbot zu klagen – 

und zwar vorbei an öffentlichen Gerichten bei einer Paralleljustiz. 

Nach dem TiSA-Abkommen wären wichtige Maßnahmen zur Regulierung und 

Stabilisierung der Finanzmärkte künftig nur erlaubt, wenn sie nicht den Vorgaben von 

TiSA widersprechen. Hypogesetz, die Sanierungs- und Abwicklungsmaßnahmen 

nach dem neuen Bankensanierungsgesetz und alle anderen Maßnahmen, die 

verhindern sollen, dass die SteuerzahlerInnen wieder für die Verluste von Banken 

gerade stehen müssen, wären künftig nicht mehr umsetzbar. 

Das aktuellste Beispiel, wohin ein Sonderklagsrecht für Konzerne führen kann, ist die 

Meinl-Bank, die vor wenigen Tagen Klage gegen die Republik Österreich eingereicht 

hat. Österreich wird von Meinl vor ein Schiedsgericht gezerrt und auf 200 Millionen 

Euro geklagt, weil die Republik ihrer Pflicht nachgeht und wegen Untreue und 

Abgabenhinterziehung ermittelt. Hintergrund ist die angekündigte Anklage gegen den 

Banker Julius Meinl V. und weitere Bank-Verantwortliche, die von der 

Staatsanwaltschaft Wien in einem Vorhabensbericht und auch vom Weisenrat des 

Justizministeriums gefordert wird. De facto klagt Julius Meinl die Republik auf 200 

Mio. Euro, weil das der Schaden sei, der durch die seit sieben Jahren andauernden 

Ermittlungen wegen einer Reihe von vermuteten Vergehen im Zusammenhang mit 

Meinl European Land, wie etwa Untreue, Betrug oder Abgabenhinterziehung, 

"angerichtet" worden sei. Die Eigentümerin der Meinl Bank, die 

Beleggingsmaatschappij Far East B.V., stützt sich dabei auf ein 

Investitionsschutzabkommen mit Malta, wohin sie kürzlich übersiedelt ist. 

Internationale Konzerne sind in Europa bereits sehr mächtig und viele nationale 

Regierungen können diesen oft nur wenig entgegensetzen. Den Konzernen nun 

auch noch zusätzliche Rechte einzuräumen, ist der falsche Weg. Die Menschen 

erwarten zu Recht, dass wir unsere hohen Standards schützen. 
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Angesichts dieser Kritik ist es daher notwendig, dass vor einer rechtlich verbindlichen 

Unterzeichnung dieser Abkommen durch die EU die geäußerte Kritik jedenfalls 

ausreichend berücksichtigt werden muss und, wo notwendig, auch noch Änderungen 

am Vertragstext vorgenommen werden. Vor allem aber die gravierende 

Intransparenz bezüglich der Ergebnisse bzw. der einzelnen Verhandlungspunkte 

macht es derzeit unmöglich, dem Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP) in 

dieser Form zuzustimmen. 

 

 

Die Gefertigten stellen daher den   

 

A n t r a g : 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„Die Landesregierung wird aufgefordert, im Sinne der Antragsbegründung bei der 

Bundesregierung vorstellig zu werden, damit sich diese auf europäischer Ebene 

vehement gegen die Ratifizierung der Freihandelsabkommen  TTIP, CETA und TiSA 

in der derzeitigen Form ausspricht.“ 

 


